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Information § 13 b BauGB 

 

§ 13b Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 

Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer 
Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch 
die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 förmlich 
eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2024 zu fassen. 
 

§ 13a Bebauungspläne der Innenentwicklung 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten 
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von 
insgesamt  
 
1.  weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die 

in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind, oder 

 
2.  20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer 

überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes 
genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung 
zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, 
sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

 
Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der 
Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei 
Durchführung des Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte 
Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das 
beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder 
dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
(2) Im beschleunigten Verfahren  
 
1.  gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 
entsprechend; 
 
2.  kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, 
auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die 
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geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden; 
der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen; 
 
3.  soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von 
Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden; 
 
4.  gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist ortsüblich bekannt 
zu machen,  
 
1.  dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufgestellt werden soll, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 
2 Nummer 2 einschließlich der hierfür wesentlichen Gründe, und 
 
2.  wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit 
innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern keine frühzeitige 
Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Absatz 1 stattfindet. 
 
Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2 Absatz 
1 Satz 2 verbunden werden. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 erfolgt die 
Bekanntmachung nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
eines Bebauungsplans. 
 
  
 
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB ist an folgende 
Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft: 
 

 Grundflächenbegrenzung (zulässige Grundfläche des Baugebiets, der von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf) von weniger als 10.000 Quadratmeter 

 Wohnnutzung 

 Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen 

 Keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen (Anwendungsausschluss nach § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB) 

 Keine Beeinträchtigung von Natura-2000-Gebieten im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Anwendungsausschluss nach § 13a Abs. 1 S. 5 Var. 1 
BauGB) 

 Keine Verletzung der Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
(Abstandsgebot zu Störfallbetrieben) (Anwendungsausschluss nach § 13 a Abs. 1 S. 5 
Var. 2 BauGB) 

 
  
 
Die wesentlichsten Unterschiede des beschleunigten Verfahrens zum Regelverfahren 
stellen folgende Punkte dar: 
 

 Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und eines Umweltberichts gem. § 2a BauGB entfällt 
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 Zu erwartende naturschutzfachliche Eingriffe gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig; die zu 
erwartenden Eingriffe sind also nicht ausgleichspflichtig 

 Notwendigkeit einer zusammenfassenden Erklärung gem. § 6a Abs. 1 und § 10a 
Abs. 1 über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, entfällt 

 Notwendigkeit einer förmlichen frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB entfällt; Möglichkeit zur frühzeitigen Information und 
Äußerung bleibt bestehen (wurde im vorliegenden Fall im Sept./Okt. 2020 
durchgeführt)  

 Abweichung vom Flächennutzungsplan möglich; Anpassung des FNP im Wege der 
Berichtigung; keine Beeinträchtigung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  

 Erleichterung bei der Bekanntmachung 
 


